
  

  

  

 

Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 
 

Im Februar 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

zahlen Sie einer gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Person Unterhalt? Unter bestimmten Vorausset-
zungen können Sie Ihre Zahlungen als außerge-
wöhnliche Belastungen von der Steuer absetzen. 
Wir zeigen, welche Rolle in diesem Zusammen-
hang das „Schonvermögen“ spielt. Darüber hin-
aus fassen wir zusammen, worauf Sie achten soll-
ten, wenn Sie Ihren Arbeitnehmern Arbeitsklei-
dung überlassen. Der Steuertipp beleuchtet, 
welche Steuervorteile für dienstliche E-Autos 
und E-Bikes gelten. 

Außergewöhnliche Belastungen  

Wie hoch darf das Vermögen  
einer unterstützten Person sein? 

Wenn Sie eine bedürftige Person unterstützen, 
können Sie die Aufwendungen ab 2022 bis zu 
9.984 € (bis einschließlich 2021: 9.744 €) pro 
Jahr als außergewöhnliche Belastungen abziehen. 
Voraussetzung ist, dass 

 Sie gegenüber dieser Person gesetzlich unter-
haltsverpflichtet sind, 

 Sie für diese Person keinen Anspruch auf 
Kindergeld bzw. -freibeträge haben und 

 die unterhaltene Person kein oder nur ein ge-
ringes Vermögen besitzt. 

Als geringfügig wird in der Regel ein Vermögen 
bis zu einem gemeinen Wert (Verkehrswert) von 
15.500 € angesehen. Diese Grenze ist allerdings 

schon im Jahr 1975 festgelegt worden. Das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat sich mit 
der Frage auseinandergesetzt, ob diese unverän-
derte Vermögensgröße aufgrund des Kaufkraft-
verlusts anzupassen ist. 

Die Kläger sind verheiratet. Sie werden gemein-
sam zur Einkommensteuer veranlagt. In ihrer 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2019 be-
antragten sie, für den Zeitraum 01.01. bis 
30.09.2019 geleistete Unterhaltszahlungen von 
10.537 € zu berücksichtigen. Hinzu kamen Kran-
kenversicherungsbeiträge in Höhe von 1.123 €. 
Empfänger der Unterhaltszahlungen war ihr 
Sohn, der in dieser Zeit an einer Universität stu-
dierte. Im Rahmen der Veranlagung forderte das 
Finanzamt die Kläger auf, ihre Zahlungen und 
das Vermögen des Sohns durch geeignete Unter-
lagen nachzuweisen. Daraufhin reichten die Klä-
ger eine Saldenbestätigung der Sparkasse bezüg-
lich der Konten ihres Sohns ein. Danach betrug 
der Saldo 15.950 € am 01.01.2019 und 16.216 € 
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am 30.09.2019. Das Finanzamt berücksichtigte 
die geltend gemachten Aufwendungen nicht als 
außergewöhnliche Belastungen. 

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. 
Voraussetzung für eine Berücksichtigung von 
Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belas-
tungen ist unter anderem, dass die unterstützte 
Person kein oder nur ein geringes Vermögen 
besitzt. Als Grenze wird die Wertgrenze zum 
Schonvermögen bei der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende herangezogen. Laut FG ist die 1975 
definierte Wertgrenze von 15.500 € auch für das 
Streitjahr 2019 noch gültig.  

Die Zahlungen der Kläger sind aufgrund des ei-
genen Vermögens des Sohns nicht als außerge-
wöhnliche Belastungen zu berücksichtigen, da 
sein Vermögen bereits zu Beginn des Jahres 2019 
den Betrag von 15.500 € überschritten hatte. Zum 
Vermögen gehören auch die Zahlungen, die vor-
aussichtlich für den künftigen Unterhalt benötigt 
werden. Daher wurden auch die Zahlungen be-
rücksichtigt, die der Sohn im Hinblick auf seinen 
baldigen Studienabschluss und die ungewisse 
Zukunft angespart hatte. 

Hinweis: Die Kläger haben gegen diese Ent-
scheidung Revision eingelegt. Nun bleibt das 
Urteil des Bundesfinanzhofs abzuwarten, der 
die seit 1975 nicht erhöhte Grenze allerdings 
wiederholt gebilligt hat. 

Wir beraten Sie gerne zu den Voraussetzun-
gen, unter denen Sie Unterhaltsleistungen von 
der Steuer absetzen können. 

Arbeitsmittel  

Worauf ist bei der Überlassung  
von Arbeitskleidung zu achten? 

Arbeitnehmer können die Aufwendungen für ty-
pische Berufskleidung als Werbungskosten ab-
setzen. Alternativ kann ihr Arbeitgeber ihnen die 
Kleidung steuerfrei überlassen oder übereignen. 
Als typische Berufskleidung werden Kleidungs-
stücke anerkannt, deren private Nutzung so gut 
wie ausgeschlossen ist und die 

 als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweilige 
Berufstätigkeit zugeschnitten sind (z.B. Warn-
westen, Helme, Handschuhe, Sicherheitsschu-
he etc.) oder 

 die private Kleidung schonen sollen (z.B. La-
borkittel) oder 

 aufgrund ihrer uniformartigen Beschaffenheit 
oder dauerhaften Kennzeichnung durch Pra-
xis-/Firmenembleme objektiv eine berufliche 
Funktion erfüllen. 

Wird einem Arbeitnehmer typische Arbeitsklei-
dung kostenlos vom Arbeitgeber gestellt (z.B. 
Arztkittel), muss er auf diesen Vorteil keine Steu-
ern zahlen. 

Sofern der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer je-
doch kostenlos oder verbilligt bürgerliche Klei-
dung bzw. Zivilkleidung überlässt, muss der dar-
aus resultierende Vorteil beim Arbeitnehmer 
grundsätzlich als Arbeitslohn versteuert werden. 
Eine Vorteilsversteuerung kann aber in Einzelfäl-
len abgewendet werden, wenn die Überlassung 
der Kleidung lediglich die zwangsläufige Folge 
des überwiegend eigenbetrieblichen Interesses 
des Arbeitgebers ist. Davon ist der Bundesfi-
nanzhof in der Vergangenheit beispielsweise aus-
gegangen, wenn ein Lebensmitteleinzelhändler 
seinen Arbeitnehmern einheitliche bürgerliche 
Kleidung überlässt (Shirts, Hemden, Krawatten 
und Blusen ohne Einstickung des Firmenna-
mens). Diese Kleidung mussten alle Mitarbeiter 
während der Arbeitszeit tragen, um ein homoge-
nes Erscheinungsbild und eine bessere Erkenn-
barkeit für Kunden sicherzustellen. 

Hinweis: Normale Kleidung und typische Be-
rufskleidung lassen sich nicht immer leicht 
voneinander abgrenzen. Wir unterstützen Sie 
gerne dabei. 

Corona-Pandemie  

Billigkeitsregelung zu Kindergarten-
zuschüssen des Arbeitgebers 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn geleistete Arbeitgeberzuschüsse zur Unter-
bringung und Betreuung nicht schulpflichtiger 
Kinder in Kindergärten und vergleichbaren Ein-
richtungen sind steuerfrei. 

Viele Städte und Gemeinden hatten aufgrund der 
Corona-Pandemie Kindergarten- bzw. Kinderbe-
treuungsgebühren nicht eingezogen bzw. erhobe-
ne Beiträge erstattet. Für diese Fälle hat die Fi-
nanzverwaltung eine Vereinfachungsregelung ge-
troffen: Danach wird es nicht beanstandet, wenn 
bei geleisteten Arbeitgeberzuschüssen von einer 
Darlehensgewährung des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer ausgegangen wird. Das gilt auch, 
wenn hierüber im Voraus keine ausdrückliche 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer getroffen wurde. 

In diesen Fällen können 2020 steuerfrei geleistete 
Arbeitgeberzuschüsse mit dem im Folgejahr 2021 
tatsächlich entstandenen Betreuungsaufwand für 
nicht schulpflichtige Kinder verrechnet werden. 
Der Zinsvorteil aus der Darlehensgewährung ist 
unter Berücksichtigung der 44-€-Freigrenze (ab 
01.01.2022: 50 €) als Sachbezug zu erfassen, 



Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 02/22, Seite 3 
 
wenn die Summe der darlehensweise überlasse-
nen Beträge 2.600 € übersteigt. 

Wenn dem Arbeitnehmer im Jahr 2021 kein bzw. 
ein geringerer Betreuungsaufwand entstanden ist, 
als der Arbeitgeber steuerfrei belassen hat, ist der 
Differenzbetrag als steuerpflichtiger Arbeitslohn 
zu erfassen. 

Vorsteuerabzug  

Für Bruchteilsgemeinschaften gelten 
besondere Regeln 

Der Bundesfinanzhof hatte 2014 und 2017 ent-
schieden, dass eine Bruchteilsgemeinschaft selbst 
mangels Rechtsfähigkeit kein umsatzsteuerlicher 
Unternehmer sein und daher keine unternehme-
rische Tätigkeit entfalten kann. Vielmehr liegen 
anteilig erbrachte Leistungen durch die Gemein-
schafter als jeweilige Unternehmer vor. Die Fi-
nanzverwaltung hat die geänderte Rechtspre-
chung umgesetzt und den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass angepasst. 

Die Frage der Unternehmereigenschaft ist unter 
anderem im Hinblick auf den Vorsteuerabzug 
und im Zusammenhang mit der Option zur Steu-
erpflicht bedeutsam. Relevant ist dies vor allem 
für Grundstücksgemeinschaften, deren Bruch-
teilseigentümer als Gemeinschafter umsatzsteuer-
pflichtige Leistungen erbringen (z.B. Vermietung 
unter Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung). 
Zukünftig muss nicht mehr die Grundstücksge-
meinschaft selbst, sondern jeder Gemeinschafter 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben und ist 
einzeln zum Vorsteuerabzug berechtigt (in Ab-
hängigkeit von der Beteiligung und der unter-
nehmerischen Verwendung). 

Eingangsrechnungen dürfen auch an die Bruch-
teilsgemeinschaft adressiert sein. Allerdings muss 
sichergestellt sein, dass sich die Namen und An-
schriften sowie die Beteiligung der Gemeinschaf-
ter aus den zu führenden umsatzsteuerlichen Auf-
zeichnungen ergeben. 

Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet werden, 
dass die Option zur Steuerpflicht durch jeden 
Gemeinschafter erklärt wird. 

Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fäl-
le anzuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet, 
wenn sich alle Gemeinschafter einer Bruchteils-
gemeinschaft für bis zum 31.12.2021 verwirk-
lichte Sachverhalte einheitlich auf die bisherige 
Auffassung der Finanzverwaltung (Bejahung der 
Unternehmereigenschaft der Bruchteilsgemein-
schaft) berufen. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, bestehende 
Verträge zu überprüfen und gegebenenfalls 

Vertragsanpassungen vorzunehmen. Wir un-
terstützen Sie gerne dabei. 

Werbung  

Zitat eines Arztes darf ohne  
Zustimmung verwendet werden 

Eine Werbung für ein Medizinprodukt, die eine 
von einem Arzt öffentlich getätigte Aussage ent-
hält, kann zulässig sein, auch wenn der Arzt dem 
nicht zugestimmt hat. Zu diesem Ergebnis ist das 
Oberlandesgericht Köln (OLG) gelangt. 

Der Kläger - seines Zeichens Ärztlicher Direktor 
einer Abteilung an einer Universitätsklinik - wur-
de in einer Werbeanzeige für ein Produkt gegen 
das „Reizdarmsyndrom“ (RDS) namentlich er-
wähnt. In der Anzeige fanden sich allgemeine 
Äußerungen des Arztes über Diagnose- und The-
rapieprobleme beim RDS, die er während einer 
Pressekonferenz getätigt hatte. Der Arzt selbst 
wusste allerdings nichts von der Verwendung 
seiner Aussagen. Daraufhin klagte er auf Unter-
lassung. Das OLG hat allerdings weder eine un-
zulässige Verwendung des Namens noch eine 
rechtswidrige Verletzung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts erkannt. Vielmehr stelle allein 
die eigenmächtige Nutzung des Namens einer na-
türlichen Person als Hinweis auf diese Person - 
auch zu Werbezwecken - gerade noch keinen wi-
derrechtlichen Namensgebrauch dar. 

Zu beachten war, dass in der Werbeanzeige nur 
allgemeine Äußerungen des Klägers zu einem be-
stimmten medizinischen Thema verwendet wur-
den. Diese Äußerungen hatten in erster Linie ei-
nen informativen Gehalt, weshalb das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht dem schutzwürdigen In-
formationsinteresse der Öffentlichkeit weichen 
müsse. Auch war nicht erkennbar, dass der eigene 
Werbe- oder Imagewert des Betroffenen ausge-
nutzt worden sei, um das Produkt zu vermarkten. 
Die Anzeige erwecke nicht den Eindruck, dass 
der Betroffene sich mit dem Produkt identifiziere, 
es anpreise oder empfehle. Vielmehr sei der Klä-
ger lediglich im Zusammenhang mit der Diagno-
se und Therapie von RDS zitiert worden. 

Hinweis: Wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung der Sache hat das OLG die Revision zum 
Bundesgerichtshof zugelassen. 

AU-Bescheinigungen  

Krankschreibung ohne persönlichen 
Kontakt zwischen Arzt und Patient? 

Auch im zweiten „Corona-Winter“ ist die enorme 
Aus- bzw. Überlastung von Einrichtungen des
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Gesundheitswesens einschließlich Arztpraxen 
deutlich spürbar. Immerhin hat die Pandemie ge-
zeigt, dass auch die ärztliche Diagnose und die 
Behandlung „aus der Ferne“ per Videosprech-
stunde oder durch telefonische Beratung möglich 
sein können.  

Bereits im Herbst 2020 hatte sich das Oberlan-
desgericht Hamburg mit der Frage befasst, wann 
Fernbehandlungen und die Werbung dafür mög-
lich sind. Das Gericht untersagte einen automati-
sierten Dienst für Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen bei Erkältungen. Dort mussten die Nutzer 
über eine Onlineplattform verschiedene vorfor-
mulierte Fragen beantworten. Kam das System zu 
dem Schluss, dass keine Krankschreibung mög-
lich sei, konnte man das Ganze noch einmal 
durchlaufen. Danach sollten die Antworten online 
durch einen „Tele-Arzt“ überprüft werden. Die 
Krankschreibung erfolgte dann per WhatsApp 
und per Post. Weil hier keine Einzelfallprüfung 
durch einen Arzt stattfand und das Ergebnis allein 
auf den Antworten des Patienten beruhte, war 
dies unzulässig. Vor diesem Hintergrund hat der 
Deutsche Anwaltverein zusammengefasst, welche 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen: 

 Ordnungsgemäße medizinische Behandlung 
und Beratung sind grundsätzlich unter Einsatz 
von Kommunikationsmedien möglich. 

 Die Beratung über Kommunikationsmedien ist 
im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich ver-
tretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorg-
falt insbesondere durch die Art und Weise der 
Erhebung, Beratung, Behandlung sowie Do-
kumentation gewahrt wird und der Patient 
auch über die Besonderheiten der ausschließ-
lichen Beratung und Behandlung über Kom-
munikationsmedien aufgeklärt wird. 

 Im Einzelfall muss der Arzt prüfen, ob ein 
persönlicher Kontakt mit dem Patienten not-
wendig ist. 

Hinweis: Eine Videosprechstunde oder eine 
telefonische ärztliche Beratung ist möglich, 
denn auch hier haben Arzt und Patient einen 
persönlichen Kontakt. Nur so kann eine Ein-
zelfallprüfung stattfinden. 

Steuertipp  

Welche Steuervorteile gelten für  
dienstliche E-Autos und E-Bikes? 

Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen 
nach Statistiken des Bundeswirtschaftsministeri-
ums erstmals 1 Mio. Elektrofahrzeuge unter-
wegs. Ein Grund für das große Interesse an der 

Elektromobilität dürfte auch die finanzielle Un-
terstützung sein, die der Staat für die Anschaf-
fung von E-Autos gewährt: Bis Ende 2025 wird 
der Kauf von E-Autos noch mit bis zu 9.000 € 
bzw. von Plug-in-Hybriden mit bis zu 6.750 € ge-
fördert. Hinzu kommen steuerliche Vergünsti-
gungen, die bereits seit 2020 für dienstliche 
Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge sowie für dienst-
liche E-Bikes gelten: 

 Steuervorteile für E-Bikes: Wenn Arbeitneh-
mern Fahrräder und E-Bikes per Gehaltsum-
wandlung überlassen werden (Herabsetzung 
des Barlohns und Überlassung des Fahrrads), 
unterliegt der geldwerte Vorteil, der sich aus 
der privaten Nutzung ergibt, der Lohn- bzw. 
Einkommensteuer. Seit dem 01.01.2020 ist 
dieser aber nur noch mit monatlich 0,25 % der 
unverbindlichen Preisempfehlung des Fahr-
rads zu versteuern. Für Modelle, die vor dem 
01.01.2020 überlassen wurden, werden mo-
natlich hingegen noch 1 % bzw. 0,5 % des 
Listenpreises veranschlagt. Steuer- und bei-
tragsfrei ist die private Nutzung des Fahrrads 
hingegen dann, wenn dessen Überlassung zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erfolgt. Anders als bei Dienstwagen muss 
bei der Überlassung dienstlicher (Elektro-) 
Fahrräder der Weg zur Arbeit zudem nicht 
versteuert werden. Der Arbeitnehmer kann 
aber die Entfernungspauschale für den Ar-
beitsweg in Höhe von 0,30 € bzw. 0,35 € je 
Kilometer als Werbungskosten absetzen. Von 
dieser Regelung können auch Selbständige, 
Freiberufler und Gewerbetreibende mit be-
trieblichen (Elektro-)Rädern profitieren, denn 
sie müssen für die private Nutzung weder 
Einkommen- noch Umsatzsteuer zahlen. 

 Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern 
Arbeitnehmer einen E-Dienstwagen auch pri-
vat nutzen dürfen, sind seit dem 01.01.2020 
bei einem Kaufpreis von bis zu 60.000 € in je-
dem Monat 0,25 % des inländischen Listen-
preises (einschließlich Sonderausstattung und 
Umsatzsteuer) als geldwerter Vorteil zu ver-
steuern. Ab einem Bruttolistenpreis von 
60.000 € müssen monatlich 0,5 % des Brutto-
listenpreises versteuert werden. 

Hinweis: Haben Sie Fragen zur steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität? Wir beant-
worten Sie Ihnen gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!


